2.02.Vertragsentwurf
Öffentliche Ausschreibung | SDK2024-05 Neumöbel

Vertrag
zwischen

der
Stiftung Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen
Potsdamer Straße 2

10785 Berlin

- nachfolgend Auftraggeber genannt -

und

AUFTRAGNEHMER
- nachfolgend Auftragnehmer genannt -

§ 1 Gegenstand des Vertrages
1. Der Auftraggeber beauftragt aufgrund des Umzuges des Auftraggebers den Auftragnehmer mit der Liefer- und Aufbauleistung von Neumöbeln in der Mauerstr. 79, 10117 Berlin entsprechend der öffentlichen Ausschreibung.
2. Vertragsgrundlagen sind in nachstehender Rang- und Reihenfolge:

(1) der vorliegende Vertrag 

(2) die Möbiliarbeschreibungen
(3) das Angebot des Auftragnehmers vom DATUM
(4) die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 
3. Etwaige vom Auftragnehmer mit dem Angebot verbundene eigenen vertraglichen Regelungen finden für den vorliegenden Vertrag keine Anwendung (Kollisionsregel).

§ 2 Vergütung
1. Die Vergütung ist nach Abnahme der Liefer- und Aufbauleistungen und Stellung einer prüffähigen Rechnung mit einem Zahlungsziel von 10 Werktagen fällig.
2. Sämtliche Nebenkosten und Auslagen (z. B. Reisekosten, Sachaufwand) sind mit der Zahlung des angebotenen und beauftragten Pauschalbetrages abgegolten.
3. Die Zahlung erfolgt auf das Konto des Auftragnehmers Nr. KONTONUMMER bei BANK/BLZ.
4. Die Abführung von Steuern und Abgaben aus seiner Tätigkeit, insbesondere von ertrags- und umsatzabhängigen Steuern, ist ausschließliche Angelegenheit des Auftragnehmers.

§ 3 Fristen / Termine

Sämtliche nachgefragten Liefer- und Aufbauleistung sind im Sinne eines Fixgeschäftes in der KW 51/2024 zu erfüllen.

§ 4 Sonstige Vertragsdurchführung

1. Es gelten die gesetzliche Gewährleistungsfristen. 

2. Die Parteien benennen folgende Ansprechpartner:

Auftraggeber: 

Heike Straebelow (inhaltlich), Sybille Büttner (Finanzen)


Auftragnehmer: 

FIRMA
Die Parteien werden sich gegenseitig unverzüglich informieren, wenn sich Änderungen in der Person des jeweiligen Ansprechpartners ergeben.

3. Der Auftraggeber schließt diesen Vertrag im Hinblick auf die besondere persönliche und fachliche Qualifikation des Auftragnehmers. Eine Unterbeauftragung oder sonstige Einschaltung Dritter für die Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, der diese nicht unbillig verweigern darf.

4. Soweit der Auftraggeber Änderungswünsche hat, hat der Auftragnehmer diese Änderungswünsche zu berücksichtigen und entsprechend den Weisungen des Auftraggebers seine Leistungen zu erbringen. Änderungswünsche, die nach Ansicht des Auftragnehmers einen veränderten Vergütungsanspruch auslösen, sind erst verbindlich, wenn Auftraggeber und Auftragnehmer hierüber eine Vereinbarung in Textform getroffen haben.

5. Die Kommunikation mit dem Auftraggeber in Wort und Schrift erfolgt in deutscher Sprache.

§ 5 Geheimhaltung

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über die Verhältnisse des Auftraggebers, insbesondere über ihn bekannt gewordene Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie über die Ergebnisse seiner Tätigkeit strengstes Stillschweigen zu bewahren.

2. Die Geheimhaltungspflicht gilt auch über die Beendigung des Vertrages hinaus. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt jedoch dann nicht (mehr), wenn die betreffenden Informationen offenkundig sind oder dem Auftragnehmer von Dritten ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung zugänglich gemacht werden.

3. An Personen, auf deren Mitwirkung der Auftragnehmer zu einer erfolgreichen Durchführung des Vertrages angewiesen ist, darf er notwendige Informationen weitergeben. Der Auftragnehmer hat diese Personen zur Wahrung der Geheimhaltung zu verpflichten.

4. Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Tätigkeit personenbezogene Daten erhält oder in Ausführung seiner vertragskonformen Tätigkeit erhebt, ist er verpflichtet, die Bestimmungen der einschlägigen Datenschutzgesetze zu beachten und insbesondere das Datengeheimnis zu bewahren. Für diese Verpflichtung gilt keine zeitliche Beschränkung. 

§ 7 Gerichtsstand und Anwendbarkeit deutschen Rechts

1. Gerichtsstand ist Berlin.

2. Auf das Vertragsverhältnis findet das deutsche materielle Recht unter Ausschluss des deutschen internationalen Privatrechts und unter Ausschluss bilateraler und internationaler Abkommen Anwendung.

§ 8 Sonstige Bestimmungen

1. Nebenabreden bestehen nicht.

2. Für alle Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieses Vertrages ist aus Beweisgründen die Schriftform zu wählen. Das gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

§ 9 Salvatorische Klausel

Sollte/n eine oder mehrere Bestimmung/en dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder sollte der Vertrag lückenhaft sein, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame/n oder fehlende/n Bestimmung/en unverzüglich durch solche zu ersetzen oder zu ergänzen, welche dem durch diesen Vertrag angestrebten Zweck am ehesten entsprechen.

________________________



________________________

Florian Bolenius 




Dr. Rainer Rother

Verwaltungsdirektor




Künstlerischer Direktor

Stiftung Deutsche Kinemathek



Stiftung Deutsche Kinemathek

Berlin, den DATUM




Berlin, den DATUM
________________________

Name

Funktion

Firma

Ort, den DATUM
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